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v. Jahrgang Nr. 7 22. April 1937

Blätter zur Aufklärunq qeqen Aechfunq und Vorurteil
(Vormals „Schweiz. Fr.-Banner")

SOLL und DARF
der Homosexuelle heiraten?

Auf diese aktuelle Frage antwortet in nachstehendem Artikel
eine verheiratet gewesene, lesbische Frau:

„Paria" schreibt:

,,l)a!i die Redaktion des „Menschenrecht" dieses Thema der
tragischen Praxis unserer Artkollegen und gewiß auch
-Kolleginnen in offiziellen Anschnitt bringt, möchte ich als nicht zu
unterschätzenden Inhaltsaufstieg der Zeitschrift bewerten.
Gewiß haben wir in unseren Kreisen einige Jahre Theorie über
unseren biologischen, sowie psychologischen Werdegang benötigt,
um da und dort einzelnen den Blick zu klären über das ureigene
Wesen ihrer Veranlagung. Ohne Zweifel dürften wir aber heute
nun diese Grenze der Iielehrungs- und Aufklärungstheoric
übergehen lassen in die deutliche, erzieherische Sprache der Praxis
Daß diese Artikelserie ein weit verbreitetes Interesse und dankbaren

Anklang finden wird, darf die Redaktion heute schon
versichert sein.

Als Artkollegin, die selbst den Dornenweg der Flu- passierte,
nun allerdings wieder durch Scheidung frei geworden ist, be
deutet diese offene Aussprache über gemachte Lebenserfahrungen
ein besonderer Ansporn zum Mitsprechen. Die Frage: „Soll und
darf der Homosexuelle heiraten?" trägt schon allein einen gan
zen Roman folgenschwerer Tatsachen in sich. Bleiben wir nur
einmal einige Sekunden nachdenklich bei dem einen Wörtchen

Die nächste Ausgabe des „Menschenrecht" erscheint auf
den i 2. M ai i

1



„Soll" stehen, so wird dem emigeimaßen denkfalngen Leser
ein Meer \on Fragen m seinem Innern auftauchen Wollen wir
diesem „Soll" eine Beantwortung nach sogen normaler \uf
fassung beimessen, dann werden wn aus jedem Munde ein ein
deutiges „Ja" zu \ernehmen bekommen Leider haben wit |<i

heute noch Aer/tc und Wissenschatter, che m der Ehe (Normal
Ehe) gerade che so \ îel gepriesene Heilung dei homosexuellen
Veranlagung sehen Man ist clei allgemeinen \uftassung, daß
der Homosexuelle duich den taglichen Verkelu und Eingang
mit seinem Gatten oder Gattin sukszessive umdenken lerne IM
handle sich mu um ein w îllensstai kes \ biegen dieser Gefühls
veiirrung Em klaren Beweis fur diese veraltete Sexualtlieoi ic
liegt m meinem eigenen Scheiduogsurteil schwat/ auf weiß clo

kumentiert Nach dem sehr hegien/ten Begnff allei LIcteiosexu
eilen, soll clei Homosexuelle scllwtc erstandhch heiraten Dieses
\ erbrcchcrische „Soll" klage ich denn auch heute noch an, lui
mem s /t cluichlebtes Schicksal Mit diesem \ eistandnislosen
„Soll" hat man mich gleichsam 111 che Ehe hinein geboxt End
als ich darin steckte, verfolgten ki ltisehe Blicke che „gute Wen
dung meiner lesbischen Veranlagung Sie wird sich schon bald
an ihren Mann gewöhnen und /in Einsicht kommen, daß
suchen biologisch doch eine Frau ist und dabei auch m che Reihen
cliesei Wurdetragermnen lunemgehoit, solches und ancleies mein
launtc man mir mtensn m meine Ohren, wenn ich \er/weifelt
nach einem Ausweg aus meinem Ehekeikei suchte Ich habe
mich eben mich zwei Jaliicn noch nicht an den Mann gewöhnen
können und hatte es ganz gewiß ein ganzes Leben lang nicht
fertig gebiacht

Als ich dann sichthat \oi dem koiperlichen und seelischen
Zusammenbruch stand, und selbst bei meinen nächsten Vet
wandten nur ein verächtliches Nase 1 umpfen, statt Rat und Hilfe
fand, spiengte ich mit impulsner Willenskraft che \ et meinende
Kette (lieses c eibiechenschen .Soll", indem ich mit Hilfe zw ei
ei Vei/te che Scheidung anstrebte Dabei mochte ich aber ganz
besonders claiauf hinweisen, daß ich wohl in der Lage wai,
haimonische Bindungen seelischer Xatut zwischen meinem Gat
(en und mu auf/ubauen Ich konnte seme Seele finden und mich
mit ihr hemmungslos \eibinclen, bis zu dem Guide, da che Eni
tik zum Dutchbiueh kam Es ist also erfaln ungsgemaß auch
absolut falsch, wenn lesbische flauen kur/ethancl mit dem Wot t

Manneitemdinnen abgetan werden Wenn auch feststellt, daß
es solche komplette Extreme gibt, so durften deiaitige Sondei
falle m E /u \usnahmen zahlen Meine Einstellung wurde mu
/ B absolut erlauben, mit einem Manne auf lern platonischen

Artkollegen! Abonniert das „Menschenrecht"!



Basis zusammenzuleben, ihn zu umsorgen und zu betreuen, so
lange ich vor jeder erotischen Annäherung sicher sein könnte.
Dabei dürfen wir aber trotzdem nicht etwa diese meine
persönliche Einstellung zum Manne, durchwegs verallgemeinern,
denn ich bin überzeugt, daß es schon in diesem Gemeinschaftsrayon

bei den Lcsbicrinnen unzählige Variationen gibt. Wir haben
auch schon in diesem rein platonischen Gemeinschaftssinn
prozentuale Abstufungen, die bis ins ausgesprochene Extrem gehen.
Darin möge sich jedes selbst kritisch prüfen. Auf jeden Fall
machte ich es als ein unverzeihliches Verbrechen, wenn irgend
jemand sich dazu berufen fühlt, uns Homosexuellen das
marternde „Soll" so lange in die Ohren zu schreien, bis das Unglück
geschehen ist. Nein, wir Homosexuellen die wir unserer
Veranlagung voll und ganz bewußt sind, sollen nicht den Weg einer
Ehe (Xormal-Ehc I beschreiten. Wir versündigen uns damit
bewußt an unserem Partner, ganz abgesehen von dem Martyrium,
das wir uns damit selbst auferlegen. Die unzähligen, schlaflosen,

Tränen durchnäßten Nächte steigen heute noch lebendig
vor meinem Geistesauge auf. Trotzdem ich einen wirklich guten,
treubesorgten Gatten hatte, hätte ich am liebsten die Flucht ins
Weite genommen wenn er seine erotischen Eherechte geltend
zu machen versuchte. Als passivem Eheteil kann es der Lesbierin
wohl möglich sein, dem Manne sein gutes Recht zu gewähren,
sie wird aber diese für sie mit Pikel erfüllten Zwangshandlungen
auf die Dauer unmöglich ertragen können. Ganz abgesehen
davon, daß es dabei durchaus möglich wäre, entgegen ihrer
Gefühlskonflikte. noch einem Kinde das heben zu schenken. Mit
ziemlicher Sicherheit müßte das Kind als Erbstück die Veranlagung

seiner Mutter in sich tragen. Also Sünde gegen sich selbst,
meinen Ehepartner und was letzten Endes zur größten Tragik
führen könnte, die erbliche Belastung des werdenden Kindes,
Man sollte wirklich glauben, daß solch sprechende Beispiele
selbst die unverständigsten Heterosexuellen aller Kreise zur
Vernunft bringen sollte, indem sie durch ihre absolut unberechtigte
Aechtung und Verfolgung der Homosexuellen, dieselben immer
noch mit ihrem traditionellen „Ja er soll" heiraten, ins dreifache
Unglück stürzen.

Gehen wir nun über zum „darf" der Homosexuelle heiraten?
Gesetzlich liegt dem Homosexuellen absolut nichts im Wege
eine Normal-Ehe einzugehen. Ob zu Recht oder zu Unrecht?
Wieviel I.eid und Lebensschicksal würde verhütet, wenn die
menschliche Gesellschaft sich darüber endlich einmal .klar würde,
daß der Homosexuelle, wohl verstanden, der rein homosexuell
Veranlagte) absolut nicht für die Ehe geschaffen ist und man
ihn demzufolge auch nicht aus reinem Unverstand in eine Ehe
drängen darf. Wie mancher Homosexuelle wird durch seine
äußerst exponierte Stellung im Berufs- wie vielleicht im Gesell-
schaftsieben gezwungen, sich durch eine Ehe formell nach außen
hin zu decken. Warum dieses Theater? fragen Sie vielleicht. Nicht



w i r (hangen /u diesem Theaterspiel, sondern Ihi the Un uns
immei unci ubcicill vei folgt unci denunzieit Es ist une legelic chte
1 luclit in die Ehe, die allem uns noch ermöglicht, unseie Stel
lung im öffentlichen Leben zu schut/en und beizubehalten Wenn
auch dei rem Homosexuelle sich scmei Veianlagung coli bewußt
ist und mit gutem Gewissen eine Eheschließung m noimalti
h orni nicht veiantwoi ten kann, so sieht ei oft doch keinen andein
\usweg, als den einet Ehe, um sieh seme Existenz m |cder Eoim

zu sichern Wie viel vernunftigei und geree htfertigtei ware es,
wenn man uns Homosexuellen eine bessere "Möglichkeit geben
wurde, Karmeiadschafts Ehen anzubahnen Denn, wenn die
menschliche Gesellschaft schon meint, ilu Ansehen und Auf
schwung hege ein/ig und allem im Gemeinschaftspioblem dei
Ehe, dann hat sie auch ehe absolute Pfhcht, |edem Individuum
die Möglichkeit zu geben sich diesen Rahmen dei gesetzlich an
erkannten Lebensform nach seine i Veianlagung und seinem
Gewissen zuzulegen Waium aber bleibt uns der Inseiatweg m
den Tageszeitungen behoidhch gespeirt fui Kameiadschafts Ehe
Gesuche5 Wohl wissen wir daß das Schweiz /nilgesetz keine
Kameradschafts Ehe anerkennt sondern bei ihm gibt es nui
eine Ehe, ob so ode i so Trotzdem abci waien wir Homosexuellen
uneingeschränkt beieit, all diese Ehe l'aragiaphen anzuetkennen
und auf uns zu nehmen, wenn man uns nui che Möglichkeit
geben wollte, sich finden zu können Was kann schon huichtbaies
geschehen, wenn sich zwei Gleichgesinnte fuis leben veibmden-'
Gewiß weit weniger, als wenn man uns zu einet Normal Ehe
zwingt1 Es ware sein begiußensweit wenn sieh die maßgeben
den Instanzen geiacle m unseren Zeitung einmal eingehend dai
ubei außen n wurden und stichhaltige Begründungen hinzufugen
wollten Eist unsere Zeitung das Me use hem e e lit hat uns
einigermaßen den Weg des bichlinde ns geoflnet und es muß als
tieftiaurig beweitet werden daß man sieh des oftenn schon be
rufen und gar v cu pflichtet fühlte \ngiitfe gegen das Inserat
wesen unserer Zeitschrift zu unternehmen Ist es nie hl em Em
guff m unsere absolut berechtigte pcisonhche 1 rei licit wenn
man uns \oi dem Eilige lien e me l Lebensgemeinschaft sei es m
I orni einer I Kundschaft odei Käme raelsc liafts Ehe stellen will"
Wie paiaclox es doch klingt wenn man uns einerseits zui Ehe
drangt, unci ancle ist ils uns den Weg veispent, den fui uns einzig
und allem m Betiacht kommenden Lhepaitnci glt le her Veran
lagung zu linde n' Dei Homosexuell' .darf m L hciiaten aber
nur semer bewußten \eianlagung entsprechend Mies antlcie ist
em Verbrechen, an dem nicht zulc tzt che me use h lie hc Gesell
schalt die Hauptschuld tragt Es wird mit Ii heuen wenn ich
dure Ii meine t itahrungsgi maßen Wisfuhiungcn m dei lagt wai
einigen Suchenden und zwiespaltig 1 ragenden wegleitenele Winke
fur ihre Zukunft zu geben

(f-oitsetzung folgt)
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